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Auszug aus der Handwerksordnung HwO 
(...)

Vierter teil 
OrGANiSAtiON DeS HANDWerKS

erster Abschnitt  
Handwerksinnungen

§ 52
(1) inhaber von Betrieben des gleichen zulassungspflichtigen Handwerks oder des glei-
chen zulassungsfreien Handwerks oder des gleichen handwerksähnlichen Gewerbes 
oder solcher Handwerke oder handwerksähnlicher Gewerbe, die sich fachlich oder wirt-
schaftlich nahe stehen, können zur Förderung ihrer gemeinsamen gewerblichen inter-
essen innerhalb eines bestimmten Bezirks zu einer Handwerksinnung zusammentreten. 
Voraussetzung ist, dass für das jeweilige Gewerbe eine Ausbildungsordnung erlassen 
worden ist. Für jedes Gewerbe kann in dem gleichen Bezirk nur eine Handwerksinnung 
gebildet werden; sie ist allein berechtigt, die Bezeichnung innung in Verbindung mit dem 
Gewerbe zu führen, für das sie errichtet ist.

(2) Der innungsbezirk soll unter Berücksichtigung einheitlicher Wirtschaftsgebiete so 
abgegrenzt sein, daß die Zahl der innungsmitglieder ausreicht, um die Handwerksin-
nung leistungsfähig zu gestalten, und daß die Mitglieder an dem leben und den ein-
richtungen der Handwerksinnung teilnehmen können. Der innungsbezirk hat sich min-
destens mit dem Gebiet einer kreisfreien Stadt oder eines landkreises zu decken. Die 
Handwerkskammer kann unter den Voraussetzungen des Satzes 1 eine andere Abgren-
zung zulassen.

(3) Der innungsbezirk soll sich nicht über den Bezirk einer Handwerkskammer hinaus 
erstrecken. Soll der innungsbezirk über den Bezirk einer Handwerkskammer hinaus 
erstreckt werden, so bedarf die Bezirksabgrenzung der Genehmigung durch die oberste 
landesbehörde. Soll sich der innungsbezirk auch auf ein anderes land erstrecken, so 
kann die Genehmigung nur im einvernehmen mit den beteiligten obersten landesbe-
hörden erteilt werden.

§ 53
Die Handwerksinnung ist eine Körperschaft des öffentlichen rechts. Sie wird mit Ge-
nehmigung der Satzung rechtsfähig.

§ 54
(1) Aufgabe der Handwerksinnung ist, die gemeinsamen gewerblichen interessen ihrer 
Mitglieder zu fördern. insbesondere hat sie
1. den Gemeingeist und die Berufsehre zu pflegen,
2. ein gutes Verhältnis zwischen Meistern, Gesellen und lehrlingen anzustreben,
3. entsprechend den Vorschriften der Handwerkskammer die lehrlingsausbildung zu 
regeln und zu überwachen sowie für die berufliche Ausbildung der lehrlinge zu sorgen 
und ihre charakterliche entwicklung zu fördern,
4. die Gesellenprüfungen abzunehmen und hierfür Gesellenprüfungsausschüsse zu er-
richten, sofern sie von der Handwerkskammer dazu ermächtigt ist,
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5. das handwerkliche Können der Meister und Gesellen zu fördern; zu diesem Zweck 
kann sie insbesondere Fachschulen errichten oder unterstützen und lehrgänge ver-
anstalten,
6. bei der Verwaltung der Berufsschulen gemäß den bundes- und landesrechtlichen Be-
stimmungen mitzuwirken,
7. das Genossenschaftswesen im Handwerk zu fördern,
8. über Angelegenheiten der in ihr vertretenen Handwerke den Behörden Gutachten und 
Auskünfte zu erstatten,
9. die sonstigen handwerklichen Organisationen und einrichtungen in der erfüllung ihrer 
Aufgaben zu unterstützen,
10. die von der Handwerkskammer innerhalb ihrer Zuständigkeit erlassenen Vorschrif-
ten und Anordnungen durchzuführen.

(2) Die Handwerksinnung soll
1. zwecks erhöhung der Wirtschaftlichkeit der Betriebe ihrer Mitglieder einrichtungen 
zur Verbesserung der Arbeitsweise und der Betriebsführung schaffen und fördern,
2. bei der Vergebung öffentlicher lieferungen und leistungen die Vergebungsstellen be-
raten,
3. das handwerkliche Pressewesen unterstützen.

(3) Die Handwerksinnung kann
1. tarifverträge abschließen, soweit und solange solche Verträge nicht durch den in-
nungsverband für den Bereich der Handwerksinnung geschlossen sind,
2. für ihre Mitglieder und deren Angehörige Unterstützungskassen für Fälle der Krank-
heit, des todes, der Arbeitsunfähigkeit oder sonstiger Bedürftigkeit errichten,
3. bei Streitigkeiten zwischen den innungsmitgliedern und ihren Auftraggebern auf An-
trag vermitteln.

(4) Die Handwerksinnung kann auch sonstige Maßnahmen zur Förderung der gemeinsa-
men gewerblichen interessen der innungsmitglieder durchführen.

(5) Die errichtung und die rechtsverhältnisse der innungskrankenkassen richten sich 
nach den hierfür geltenden bundesrechtlichen Bestimmungen.

§ 55
(1) Die Aufgaben der Handwerksinnung, ihre Verwaltung und die rechtsverhältnisse 
ihrer Mitglieder sind, soweit gesetzlich nichts darüber bestimmt ist, durch die Satzung 
zu regeln.

(2) Die Satzung muss Bestimmungen enthalten über
1. den Namen, den Sitz und den Bezirk der Handwerksinnung sowie die Handwerke, für 
welche die Handwerksinnung errichtet ist,
2. die Aufgaben der Handwerksinnung,
3. den eintritt, den Austritt und den Ausschluss der Mitglieder,
4. die rechte und Pflichten der Mitglieder sowie die Bemessungsgrundlage für die er-
hebung der Mitgliedsbeiträge,
5. die einberufung der innungsversammlung, das Stimmrecht in ihr und die Art der Be-
schlussfassung,
6. die Bildung des Vorstands,
7. die Bildung des Gesellenausschusses,
8. die Beurkundung der Beschlüsse der innungsversammlung und des Vorstands,
9. die Aufstellung des Haushaltsplans sowie die Aufstellung und Prüfung der Jahres-
rechnung,
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10. die Voraussetzungen für die Änderung der Satzung und für die Auflösung der Hand-
werksinnung sowie den erlass und die Änderung der Nebensatzungen,
11. die Verwendung des bei der Auflösung der Handwerksinnung verbleibenden Ver-
mögens.


